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krumm oder buschig. Es müßte also selbst aus Beständen dieser frag-
würdigen Herkunft noch möglich sein, durch vorsichtige Bestandes-
pflege zwar nicht erstklassige, aber doch nutzholztüchtige Althölzer
zu erziehen.

Nachwirkungen der Eigenschaften der Eltern auf die Nach-
kommen bezüglich Periodizität der Wachstumserscheinungen, Zu-
wachs und Schaftformen lassen sich für die Buche unzweifelhaft in
weitgehendem Maße nachweisen. Auch für die Buche ist deshalb eine
strenge Beachtung der Herkunft des Samens unbedingtes Erfordernis.
Wohl konnten wir zeigen, daß nicht alle Formfehler der Eltern sich
auf die Nachkommen übertragen, aber da wir immerhin nie sicher
wissen, wo hier die Grenze ist, so empfiehlt es sich, die Samen zur
künstlichen Nachzucht der Buche immer nur von den besten Stäm-
men einer Lokalrasse zu gewinnen.

Auf Spekulationen, oh es sich bei der Hängehuche von Däne-
mark z. B. um eine Mutation, hei den schönen und schlechten
Bäumen von Baisthal und Winterthur aber nur um zufällige, durch
äußere Umstände verursachte Phänotypen gehandelt haben könne,
kann hier nicht weiter eingegangen werden.

MJTTEJLt/IVG EAT

•f* Oberförster Werner Schwarz.
Eine markante Gestalt ist aus den Reihen der schweizerischen

Forstleute geschieden. Am 11. Januar dieses Jahres starb unerwartet,
nachdem er sich von einem Schlaganfall scheinbar erholt hatte,
Oberförster Werner Sc/ncarz in Zofingen.

Ein reiches Leben voll Arbeit hat damit seinen Abschluß ge-
funden. Werner Se/iiearz wurde am 20. November 1856 als Sohn
des Regierungsrates SamueZ Sc/nearz in Küttigen (bei Aarau) ge-
boren. Er besuchte nach dem frühen Tode seines Vaters die Bezirks-
schulen in Brugg und Zofingen, um hernach die Kantonsschule in
Aarau zu absolvieren. Als begeisterter Naturfreund wandte er sich
am Polytechnikum dem Studium der Forstwissenschaft zu und erhielt
im Jahre 1879 das Patent als Oberförster.

In seinem Beruf fand er zunächst Beschäftigung an der damals
noch bestehenden Waldbauschule in Lenzburg. Schon im Jahre 1880,
als der damalige Kreisförster Rtngier als Regierungsrat nach Aarau
zog, wurde Werner ScZiiearz zum Kreisförster des V. aargauischen
Forstkreises, Zofingen, gewählt und konnte nun seine volle Arbeits-
kraft entfalten. Während 23 Jahren stand er diesem Amte vor und
bereiste zu Fuß und mit Wagen das große, waldreiche Gebiet. Im
Jahre 1903 wurde er als Nachfolger von /«./ins Me}'er zum Forst-
Verwalter der Ortsbürgergemeinde Zofingen gewählt und blieb bis
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gegen Ende 1931 in dieser Stellung. Eine große Menge gewissenhaft
ausgeführter Arbeit wurde in diesen 52 Jahren geleistet. Zu Beginn
seiner praktischen Tätigkeit stand im Aargau das System des Kahl-
Schlages immer noch in voller Bliite, und von Durchforstungen, die
heute so selbstverständlich scheinen, war noch kaum die Rede. Die

Oberförster Werner Schwarz, Zofingen.

1856—1933.

heutige Generation der Forstleute kann sich kaum mehr vorstellen,
wieviel Energie, Menschenkenntnis und Takt es gehraucht hat, um
die Behörden und auch die Bevölkerung zum Verlassen der rohen
Wirtschaftsmethoden und zur Einführung einer intensiven und natur-
gemäßen Forstwirtschaft zu bringen.

Oberförster Sc/itcarz hat dieses sein vorgestecktes Ziel erreicht
und sich mit seinem liebenswürdigen Wesen zugleich die Sympathie
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der Bevölkerung erworben. Die Ortsbürgergemeinde Zofingen bat
ibm in Anerkennung seiner Verdienste das Ebrenbiirgerrecht ge-
schenkt. Besonderes Geschick hatte der Verstorbene als Verwalter,
bat er es doch verstanden, durch sorgfältige Aufrüstung und Sortie-
rung des Nutzbolzes den Verkäufen von Zofingen eine beaclitens-
werte Bedeutung zu verleihen. Seine Erfolge als Forstmann und
Verwalter kamen um so mehr zur Geltung, als sie in eine Zeit ständig
steigender Konjunktur fielen.

Als sich Oberförster Schicarz mit 75 Jahren von seiner Tätigkeit
zurückzog, stand dem kräftigen Veteranen scheinbar noch manches
Jahr wohlverdienten Lebensabends in Aussiebt. Nur etwas mehr als
ein Jahr war ihm vergönnt. Sanft hat Freund Hain ihm die Hand
auf die Schulter gelegt, und sanft ist er hinübergegangen.

Ein schöner Tod nach einem vollen Leben.
Ehre seinem Andenken. S.

Erntebericht der Waldsamen-Klenganstalt Gebrüder Biirgi,
Zeihen (Aargau).

Letztes Jahr (1932) brachte die grüne DougZasie wieder eine
ziemlich gute Zapfenernte. In den Waldungen der Stadt Zofingen,
des Kreisforstamtes Langenthal, auf dem Zugerberg und in den
Douglasbeständen bei Kiißnacht haben wir bedeutende Mengen
Douglaszapfen sammeln lassen, die ziemlich samenreich waren und
beim Klengen einen vorzüglichen Samen mit einer Reinheit von
95 % und einer Keimkraft von 70 % lieferten.

Im Interesse der schweizerischen Waldwirtschaft möchten wir
empfehlen, inländischen Douglassamen zu verwenden, um der ge-
fürchteten Einschleppung der Douglasienkrankheit vorzubeugen.

Weibtannenzap/en konnten wir in beschränkter Menge, aber von
vorzüglicher Qualität sammeln lassen in den schönen Staatswaldun-
gen des Kreisforstamtes Thun. Wir raten Weißtannensamen-Bestel-
hingen frühzeitig aufzugeben.

Fichten- fRottannen-,) Zap/en wurden für uns ebenfalls in den
Waldungen des Kreisforstamtes Thun gesammelt, und zwar in ge-
nügender Menge, so daß wir unsere Kundschaft mit einem tadellosen,
hochkeimenden Saatgut bedienen können. Alle übrigen /VatZeZhoZz-

arten sind ebenfalls in genügender Menge und vorzüglicher Qualität
vorrätig.

Die Rotbuche lieferte letztes Jahr in der ganzen Schweiz keine
Samen, und es kann deshalb mit dieser Samenart nicht gedient
werden.

Die übrigen Laubho/zarten konnten wir in unserer Umgebung
und im schweizerischen Mittelland sammeln lassen, so daß der Bedarf
vollständig gedeckt werden kann.
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